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Stadt Regensburg         
Stadtkämmerei 
-Entwässerungsabgaben-                                                        
Kastenmaierstr. 1 
93055 Regensburg 
  

 Antrag neuer Zähler bzw. Zählertausch  

gem. § 10 Abs. 5 Entwässerungsabgabensatzung (EAS) 

 
Freistellung von:              Forderungen für Abwassereinleitungen aus: 

□ (Garten-) Gießwasser □ Brunnen / Zisternen 

□ Produktionswasser □ Grundwasser 

□ Verdunstungswasser □ Drainagewasser 

□ Verschleppungswasser □ Sanitäranlagen 

□ Wasser im landwirtschaftlichen Betrieb 
(Futtererzeugung, Tierhaltung etc.) □ Kondensaten 

□ Sonstigem: □ Sonstigem: 

         _______________________________      ________________________________  
 
1. Angaben des Antragstellers 
 

Name, Vorname bzw. Firma Ansprechpartner der Firma 

Straße, Hs.Nr. PLZ, Ort 

Telefon, Fax E-Mail (u.a. für Erinnerungsemail zur Zählerstandsübermittlung) 

 
2. Zählerstandort 
 

Straße Hs-Nr. des Grundstücks 

 
Für weitere Zähler muss jeweils ein eigenes Formblatt verwendet werden. 
 

a) Zählernummer NEU: _________________ b) Bei Zählertausch folgende Angaben erforderlich: 

    Einbaudatum: _________________     Zählernummer ALT: ____________________ 

    aktueller Zählerstand: _________________     Ausbaudatum: ____________________ 

    Eichjahr: _________________     Ausbauzählerstand: ____________________ 
 

 
Fotos des neuen Zählers sind bei Antragstellung beizufügen. Fotos des alten Zählers 
sind bei Zählertausch (Ausbauzählerstand) ebenfalls erforderlich. 
 
 
 



c) Pool auf dem Grundstück: 

□   ja, wird über die Gießwasserleitung befüllt ► Füllmenge: __________ m³/jährlich 

□   wird über die Hauptwasserleitung befüllt 

□   kein Pool auf dem Grundstück 

 
BITTE ZIFFER 1 – 2 c VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN, DA SONST KEINE BEARBEITUNG DES 

ANTRAGS MÖGLICH IST. 

 

Die Fotos können per E-Mail an: 
 
                            Entwaesserungsabgaben@Regensburg.de 
 
übermittelt werden, da dann eventuell keine Abnahme nach Punkt 3 erforderlich ist. 
 
Sie können den Antrag ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, diesen einscannen und 
ausschließlich als PDF-Datei an oben genannte Email-Adresse übersenden. 
 
3. Zählerabnahme: 

□  Der Zähler ist frei zugänglich. Das Grundstück darf von Mitarbeiter/innen der Stadt 

     Regensburg ohne Anmeldung für Abnahme betreten werden.   
 
     oder 

□  Zugang zum Zähler/ Zutritt zum Grundstück ist ohne meine persönliche Anwesenheit 

     ausgeschlossen, Terminvereinbarung für Abnahme erforderlich. 
 
 
4. Anmerkungen: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Regensburg, den______________     ____________________________ 

Unterschrift 
 
 

Wichtige Hinweise: 
 

 Die Berechnung der Erstattung bzw. der Einleitungsgebühr beginnt mit 
Antragsstellung und wird auf die Eichdauer des auf eigene Kosten zu 
beschaffenden Zwischenzählers befristet. 
 
Sofern nach Ablauf der Befristung weiterhin eine Gebührenfreistellung bzw. 
Abwassereinleitung erforderlich ist, ist ein neuer geeichter Zähler zu beschaffen 
und mittels Formblatt anzumelden. 
 

 Das Wasser für die Poolbefüllung wird grundsätzlich nicht von der 
Schmutzwassergebühr befreit, da es sich um häusliches Abwasser handelt, 
welches über die Entwässerungsanlage der Stadt Regensburg zu entsorgen ist.  
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